
 
 

 

 

 

 

 

 
Stadt Vilsbiburg  
Stadtplatz 26 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Barbara Zehentbauer 

Kreisgruppe Landshut 
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Stadt Vilsbiburg  
Stadtplatz 26 
 
84137 Vilsbiburg   
 
 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 
 
 
 
 

Stadt Vilsbiburg 

 Flächennutzungsplan 

 Deckblatt Nr. 29 

 mit Landschaftsplan 

 Bebauungsplan An der Industriestrasse Erweiterung   

 Deckblatt       

 mit Grünordnungsplan 

 Satzung:                         

 Deckblatt       

 

Träger öffentlicher Belange 

 

Landratsamt Landshut - Untere Immissionsschutzbehörde 

Veldener Straße 15, 84036 Landshut,  Tel. (0871)- 408- 3105 

 

2.1  Keine Äußerung 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1  
           Abs. 4 BauGB auslösen 
 

      

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren  
           können, mit Angabe des Sachstands 
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2.4  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
          die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (mit Rechts- 
          grundlage und Möglichkeit der Überwindung). 
 

  

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit 
           zu dem o. g. Plan (mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage)   

Bei einem Mischgebiet ist per Definition mit einer Wohnnutzung zu rechnen. Diese muss mög-

lichst vor schädlichen Emissionen geschützt werden. In diesen Fall muss insbesondere mit 

Verkehrslärm und Gewerbelärm gerechnet werden. Der Verkehrslärm wird von mehreren teils 

überregionalen Straßen und einer Bahnlinie erzeugt, der Gewerbelärm such ein nahegelege-

nes Gewerbegebiet im Norden. Aus diesen Grund wurde das Immissionsschutztechnische 

Gutachten der Hoock und Partner Sachverständige PartG mbB mit der Nummer VIB-7101-01 

/ 7101-01_E01 vom 19.07.2024 angefertigt. Das Gutachten ist plausibel.  

 Laut Gutachten muss mit erheblichen Belastungen durch die Bahnlinie gerechnet werden. 

Der Gewerbelärm und der Verkehrslärm durch die Straßen sind eher vernachlässigbar. Um 

die Wohnnutzung zu schützen müssen daher aktive und passive Schallschutzmaßnahmen 

ergriffen werden. Diese wurden entsprechen in die Satzung des Bebauungsplans mitaufge-

nommen. 

 

In-

nenstadt immissionsschutzfachlicher Sicht zugestimmt werden.  

 

 
 
 
 
Landshut, 06.11.2024                                                                                                Sigl 

 



 

 
Stadt Vilsbiburg 
Stadtplatz 26 
84137 Vilsbiburg 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

(§ 4 Abs. 1 BauGB) 
 

 
1. 

 

Stadt Vilsbiburg 
 

  Flächennutzungsplan  Deckblatt               mit Landschaftsplan 

  Bebauungsplan "An der Industriestrasse Erweiterung"  Deckblatt       

     für das Gebiet Fl. Nr. 25/105 Gemarkung Gaindorf 

 mit Grünordnungsplan 

  Satzung über vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

      

  Sonstige Satzung 

      

  Frist für die Stellungnahme 14.11.2024 (§ 4 BauGB) 

2. 

 

Träger öffentlicher Belange 
 
Landratsamt Landshut - Untere Naturschutzbehörde 
Veldener Straße 15, 84036 Landshut,  Tel. (0871)- 408- 4137 Frau Moosner 

 

2.1  Keine Äußerung 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
auslösen 

      

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands 

      



2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnung) 

 Einwendungen 

      

  Rechtsgrundlagen 

      

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahme oder Befreiung) 

      

2.5 
 

 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem   
     o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
Es kann nicht abschließend Stellung genommen werden, da noch keine Ausgleichsflächen und -
maßnahmen festgelegt wurden. Zudem liegen die Ergebnisse der laut Nr. 1.2.2.8 des 
Umweltberichts derzeit laufenden faunistischen Erhebungen noch nicht vor. Auch kann keine 
Einschätzung des festgelegten Untersuchungsrahmens (Nr. 2.2 Umweltbericht) stattfinden, da 
dieser bezüglich der faunistischen Erhebungen nicht bekannt ist. 
 
Eingriffsregelung 

- Berechnung des Ausgleichsbedarfs: B112 hat gemäß der Biotopwertliste zur Anwendung 
der Bayerischen Kompensationsverordnung nicht 8 sondern 10 Wertpunkte; P42 hat nicht 
3 sondern 2 Wertpunkte 

- Bei der Ausführung der Bauarbeiten kann es schnell passieren, dass im Bereich des 
Baufeldes befindliche Bäume geschädigt werden. Die Verdichtung des Bodens im 
Wurzelbereich, beispielsweise durch die Lagerung von Baumaterial oder Baumaschinen 
können den Wasser- und Sauerstoffhaushalt der Bäume erheblich negativ beeinflussen. In 
der Folge sterben vitale und stabile Bäume oftmals wenige Jahre nach Abschluss der 
Bauarbeiten ab oder werden so stark geschädigt, dass sie ihre Standfestigkeit verlieren 
und entfernt werden müssen. Da die Baugrenzen teilweise weit in den Kronenbereich der 
zu erhaltenden Bäume ragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Bäume 
durch die Bebauung stark geschädigt werden und nicht langfristig erhalten werden können. 
Dies ist bei der Berechnung des Ausgleichsbedarfs sowie bei der Darstellung im Plan zu 
berücksichtigen. 

 
Grünordnung 
Gemäß § 40 BNatSchG bedarf das Ausbringen von gebietsfremden Pflanzenarten in der freien 
Natur einer Genehmigung. An der westlichen Grenze des Geltungsbereichs dürfen daher nur 
heimische Gehölzarten gepflanzt werden. Dies ist in den textlichen Festsetzungen aufzunehmen. 
 
Beleuchtung 
Zur Verringerung der Umweltbelastungen für Mensch und Tier, zum Artenschutz (u.a. Schutz 
nachtaktiver Insekten und Fledermäuse), zum Erhalt des nächtlichen Ortsbildes, zur 
Energieeinsparung und zur Rücksichtnahme auf Nachbarschaft und Verkehrsteilnehmer sowie für 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist die öffentliche und private Außenbeleuchtung an 
Gebäuden und Freiflächen (z.B. Wege, Parkplätze) energiesparend, blend- und streulichtarm 
sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten. Sie darf nicht über den Bestimmungsbereich 
bzw. die Nutzfläche hinaus strahlen und ist zur Erfüllung dieser Aufgaben nach dem aktuellen 
Stand der Technik auszustatten. Es wird empfohlen, Steuerungsgeräte wie Schalter, 
Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder oder smarte Steuerung einzusetzen. 
Dunkelräume sind zu planen und vorhandene zu erhalten.  



Künstliche Außenbeleuchtung nur:  
 

 im Zeitraum, wenn es benötigt wird: Nachtabschaltung, Bewegungssensor, 
Schaltuhren 

 wo es sicherheitstechnisch notwendig ist: gefährliche Stellen wie Treppenstufen, 
aber nicht auf Hauswand oder Mauer, 

 in der erforderlichen Intensität: niedrige Lumenzahl und Streuverluste vermeiden, 
 keine Anstrahlung von Lebensräumen wie Bäumen und Sträuchern, 
 abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse (unter 60°C) verwenden, 
 Lampen mit geringem UV-Anteil: LED warm white unter 3.000 Kelvin, 
 mit niedriger Lichtpunkthöhe zur Verminderung der Fernwirkung 

 
 
Oberboden 
Zur Begrünung der Oberbodenmieten (Nr. 2 der textlichen Hinweise) sind keine invasiven oder 
ausbreitungsstarken Pflanzenarten zu verwenden. Stauden-Lupinen sind daher nicht geeignet, 
stattdessen kann z. B. Ölrettich oder Senf verwendet werden. 
 
Baufeldfreimachung 
Nach § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes dürfen im Zeitraum vom 01. März 
bis 30. September eines jeden Jahres Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze nicht 
abgeschnitten, auf Stock gesetzt oder anderweitig beseitigt werden.  
 

  
 
 
Landshut, 14.11.2024                                              
                                                                                             Moosner 

 
Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im 
Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist 
es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für eine den gesetzlichen Anforderungen (§ 1 Abs. 7 
BauGB) entsprechende Abwägung und damit für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu 
verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die 
Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde 

 
 
 










